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M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  2  


Kommunale Infrastruktur, Kindergärten       
gf GR Alexander Nowotny GV: 20.11.2019 
 GR: 11.12.2019 
  
 
 
TOP 18 
 
Betrifft Reinigungsmittel Kindergarten 
 
 
Sachverhalt
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung vom 18.06.2019 
unter TOP 11a Dringlichkeitsantrag das Perchtoldsdorfer Klimaschutzmanifest beschlossen. 
Der darin zum Ausdruck gebrachte Wille zum Klimaschutz steht auch in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Gedanken des Umweltschutzes sowie der Reinhaltung der Natur. 
 
In der Folge zu diesem Beschluss sowie auf Initiative des EMAS Projektes war daher auch 
die Frage der zu verwendenden Reinigungsmittel zu prüfen. Gleichzeitig sollte hinsichtlich 
der Reinigung der Kindergärten eine einheitliche Vorgangsweise erarbeitet und festgelegt 
werden. Dadurch kann einerseits eine effizientere Verwendung der zur Verfügung stehenden 
Mittel erreicht werden, gleichzeitig ist damit auch eine Verwaltungsvereinfachung verbunden 
sowie eine Vergleichbarkeit hinsichtlich des Verbrauches der einzelnen Reinigungsmittel. 
 
Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf betreibt derzeit nachstehende Kindergärten selbst: 
 
KG-Aspetten: 4 Gruppen, Aspettenstraße 27 
KG-Kneipp: 8 Gruppen, S.- Kneipp-Gasse 2-18 
KG-Hoch: 5 Gruppen, Hochstraße 26-28 
KG-Zellpark: 3 Gruppen, Hochstraße 8 
KG-Leonhardiberg: 3 Gruppen, Leonhardiberggasse 12/2 
KG-Theresienau: 2 Gruppen, W.-Stephan-Straße 2 
 
Daneben unterhält die Marktgemeinde Perchtoldsdorf den Kindertreff Castellino: 3 Gruppen, 
(Kleinkinderbetreuungsstätte), Leonhardiberggasse 12/1, betrieben von der Hilfswerk 
Niederösterreich Betriebs GmbH. 
 
In diesem Zusammenhang wurden diverse Produkte ausprobiert und standen konkret vier 
verschiedene Firmen mit unterschiedlichen Produktlinien zur Auswahl. Zwei Firmen konnten 
im täglichen Gebrauch in den Kindergärten nicht überzeugen und waren daher als nicht 
geeignet anzusehen. Daher blieben zwei Produktreihen der Firmen Feletic Ges.m.b.H., 
Erlaaer Straße 165, 1230 Wien und der Firma Langmann Ges.m.b.H., Grossmarktstraße 7C, 
1230 Wien in der näheren Auswahl.  
 
Die beiden Unternehmungen werden in der Tabelle laut Beilage./A verglichen und 
aufgelistet. Aus der Kostenübersicht ergibt sich im Großen und Ganzen ein ähnlicher 
Preisspiegel, die Wahl soll jedoch auf die Firma Feletic Ges.m.b.H. fallen, zumal die 
Kostenfrage hier nicht entscheidend ist, dieses Unternehmen jedoch zu 100 % biologisch 
abbaubare, rein pflanzliche Reinigungsmittel ohne gefährliche Inhaltsstoffe herstellt. Diese 
werden auch bereits in lokalen Weinhauerbetrieben sowie in diversen Wiener Kindergärten 
verwendet. Das Unternehmen wird engagiert durch eine Familie geführt und erweckt den 
Eindruck, für eine umfassende und fristgerechte Lieferung sowie auch allenfalls notwendige 
Beratung zur Verfügung zu stehen. 
 







______________________________________________________________ 
M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  2  v o n  2  


Aus diesen Gründen soll daher diese Unternehmung mit der laufenden Lieferung der 
erforderlichen Reinigungsmittel beauftragt werden und sind diese einheitlich in allen 
Perchtoldsdorf Kindergärten zu verwenden. Der Start des Projektes soll zwar umgehend 
erfolgen, aus wirtschaftlichen Überlegungen sind naturgemäß noch vorhandene Restmengen 
anderer Reinigungsmittel aufzubrauchen. 
 
Der Vollständigkeit halber angemerkt wird in diesem Zusammenhang, dass die 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf die Firma STRABAG Property and Facility Services GmbH, 
1030 Wien, für die Objekte Gemeindeamt, Wasserwerk, Info Center, Museum, Standesamt 
und Moya Anlaufstelle als Reinigungsunternehmen seit Jahren heranzieht. Dieses 
Unternehmen hat nachgewiesen, dass auch in diesem Bereich zertifizierte und mit dem 
österreichischen Umweltzeichen versehene Reinigungsmittel verwendet werden. 
 
Ebenso wird festgehalten, dass hinsichtlich der Burg Perchtoldsdorf das österreichische 
Umweltzeichen für Green Meetings und Green Events angestrebt wird. Dabei ist die 
Zertifizierung der Burg Perchtoldsdorf mit dem österreichischen Umweltzeichen Green 
Location vorgesehen. 
 
 
 
gf GR Alexander Nowotny stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt die Beauftragung der Firma Feletic Ges.m.b.H., Erlaaer Straße 
165, 1230 Wien mit der Lieferung der erforderlichen Reinigungsmittel im laufenden Betrieb 
für sämtliche Perchtoldsdorfer Kindergärten. Gleichzeitig wird die verbindliche Verwendung 
dieser Mittel beschlossen. Die Bedeckung der laufenden Kosten erfolgt auf der VA-Post -
4540 auf den VA-Ansätzen 1/2400, 1/2401, 1/2402, 1/2403, 1/2405 sowie 1/2406. 
 


 
 


Klimarelevanz: eindeutig positiv, da eine nachhaltige Schonung der Umwelt erfolgt! 





		TOP 18

		Betrifft Reinigungsmittel Kindergarten

		Sachverhalt

		Antrag












FLETIC GesmbH LANGMANN GesmbH
Umweltzertifizierung ja ja
Produktlinie SURE GREEN CARE


keine Schutzausrüstung notwendig
100% rein pflanzlich


Firmensitz 1230 Wien 1230 Wien
Produktion Deutschl., Frankreich Österreich


Hygieneschulung ja / Gratis ja / €16,00 pro Stunde
(2019 / € 30 pro Betreuerin von Buls) ca. 3 Stunden - € 48,00/pro Person


(2019 / € 30 pro Betreuerin von Buls)
Produktschulung ja / Gratis ja / Gratis
Hygieneplan ja /Gratis ja / Gratis


Preis für Spender GRATIS GRATIS


Preis Montage/Demontage GRATIS € 94,82 / pro Stunde


Reparatur der Spender GRATIS GRATIS 
wenn nicht grob fahrlässig wenn nicht grob fahrlässig


Lieferbedingungen GRATIS GRATIS
bei Sammelbest. am gleichen Tag ab € 100 Bestellwert


in mehreren Standorten


Rechnungslegung 8 Tage / 2% Skonto 8 Tage / 2% Skonto


WC-Papier Rollen €0,0021 p.Bl./€0,535 p.Rolle €0,0020 p.Bl./€0,50 p. Rolle


WC-Pap. Centerfeed € 0,55 / 125 Bl. (wie 1 Normalrolle) €0,49 /125 Bl. (wie 1 Normalrolle)


Papierhandtuch Einzelbl. € 0,011 / pro Blatt € 0,013 / pro Blatt


Seifenschaum f. Spender € 11,00 1Liter (Wepa) …..


Flüssigseife f. Spender € 8,23 / 1 Liter € 9,25 / 1Liter (Tork)


Glasreiniger € 4,90 / 1Liter gebrauchsfertig € 2,50 / 1Liter gebrauchsfertig


Universalreiniger € 4,61 / 1Liter Konzentrat € 3,87 / 1Liter Konzentrat


Sanitärreiniger € 3,82 / Liter Konzentrat € 4,27 / 1Liter Konzentrat


WC-Reiniger € 6,97 / 1Liter gebrauchsfertig € 4,27 / 1Liter gebrauchsfertig
alternativ € 7,89 / 1Liter (Taski)


Jahresaufstellung pro KG ja / Gratis ja / Gratis


Einweghandschuhe 100 Stk. Nitril € 7,99 100 Stk. Nitril € 8,45


GR 11.12.2019, Beilage zu TOP 18





		Tabelle1
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M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen : : mobilität,        
gf GR Alexander Nowotny GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
TOP 19 
 
Betrifft : Wasserleitungsbau 2020 
 
Sachverhalt
 
Im 1. Teil des Wasserleitungsbauprogrammes sind folgende Arbeiten geplant: 
 
VA 5/850005-004100  Neue Hausanschlüsse im Ortsgebiet  €   15.000,- 
VA 5/850005-004200  Wasserhauptrohr     €   30.000,- 
VA 5/850005-004600  Planung und Hydraulische Überrechnung Netz €   60.000,- 
VA 5/850005-612200  Instandsetzung Künetten    €   25.000,- 
 
VA 1/850000-070000           Software Pro-Office Wartungshandbuch Wasser €     4.210,- 
  
Sanierung Gussleitungen BA11 Teil2 
VA 5/850086-004600  Planung      €     5.000,-
   
BA 12 Netzverstärkung Drucksteigerung 
VA5/850102-004600  Planung      €     5.000,- 
 
BA 13 Sanierung Gussleitungen 
VA5/850103-004600  Planung      €     5.000,- 
 
BA 14 Sanierung Gussleitungen ( A.Strenningerg, ,usw.) 
VA5/850104-004100  Hausanschlüsse     €   70.000,- 
VA5/850104-004200  Wasserhauptrohr     € 150.000,- 
VA5/850104-004600  Planung      €   40.000,- 
VA5/850104-612200  Instandsetzung Künetten    €   45.000,- 
 
Neue Brunnen 
VA5/850087-004600   Planung und Gutachten    €   85.000,- 
 
VA1/850000-614000  Instandhaltung und     €   10.000,- 
VA5/850005-010000  Instandsetzung Gebäude    €   50.000,- 
 
VA5/850101-616000  Brunnensanierung      €   59.000,- 
     
 
gf GR Alexander Nowotny stellt folgenden  


 
Antrag 


 
Der Gemeinderat beschließt den 1.Teil des Wasserleitungsbauprogrammes 2020 laut 
Sachverhalt. 


Die Bedeckung erfolgt auf den VA-Stellen laut Sachverhalt.  
Klimarelevanz: positiv, weil Wasserverluste verringert werden. 





		TOP 19

		Betrifft : Wasserleitungsbau 2020

		Sachverhalt

		Antrag
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M A R K T G E M E I N D E   P E R C H T O L D S D O R F  


S e i t e  1  v o n  1  


bauen : : mobiltät,        
gf GR Alexander Nowotny GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 20 
 
Betrifft Öffentliche Beleuchtung 2020  
 
 
Sachverhalt
 
Im 1. Teil des Bauprogrammes für die öffentliche Beleuchtung sind folgende Arbeiten 
geplant: 
 
 
VA 1/816000-005000  Anlagen zu Straßenbauten      €   17.000,- 
 
VA 1/816000-611001  Instandhaltung von Straßenbauten   €   15.000,- 
VA 5/816008-611000  Instandhaltung von Straßenbauten   €   10.000,- 
 
VA 5/816008-612200  Instandhaltung v. Künetten    €   10.000,- 
 
VA 5/816008-005000  Sonderanlagen Verkehrssicherheit: 
    div. neue Schutzwegbeleuchtungen   €   17.000,- 
VA 1/81600-070000  Software Pro-Office Aussenbeleuchtung  €    5.500,- 
bei Einsparung auf VA 1/816000-611001 
 
 
 
 
 
 
 
gf GR Alexander Nowotny stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt den 1. Teil des Bauprogrammes für die öffentliche Beleuchtung 
2020 laut Sachverhalt. 
 
Die Bedeckung erfolgt auf den VA-Stellen laut Sachverhalt.
 
Klimarelevanz: neutral, wegen techn. Optimierungen 
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		Betrifft Öffentliche Beleuchtung 2020

		Sachverhalt

		Antrag
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S e i t e  1  v o n  1  


bauen :: mobilität       
gf GR Alexander Nowotny GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 21 NEUFASSUNG  
 
Betrifft : Gasliefervertrag  
 
 
Sachverhalt
 
Die Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat an der Ausschreibung über den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung "Lieferung von Erdgas 2020-2022" der Bundesbeschaffung GmbH 
(BBG) unter deren GZ 2202.03270 teilgenommen. 
 
Als Bestbieter für das Versorgungsgebiet Niederösterreich ging die Energie AG 
Oberösterreich Vertrieb GmbH hervor. 
 
Unser derzeitiger Gasliefervertrag mit der EVN (Laufzeit bis 30.04.2020) ist daher durch die 
Marktgemeinde Perchtoldsdorf zu kündigen, wobei das eigentliche Lieferantenwechsel-
management von der Energie AG Oberösterreich durchgeführt wird. 
 
Der derzeitige Gasverbrauch der Marktgemeinde Perchtoldsdorf beträgt rd. 1,1 Mio. kWh pro 
Jahr. 
 
Der derzeitige Gaspreis beträgt € 0,027686/kWh exkl. Ust. Der erwartete Gaspreis beträgt  
€ 0,018207/kWh exkl. Ust. 
 
Die dadurch erzielbare Vergünstigung des Gaspreises beträgt daher rd. 34 % bezogen auf 
den derzeitigen Preis. 
 
Der geschätzte Auftragswert beträgt bei einer Vertragslaufzeit von 2 Jahren rd. € 48.066 inkl. 
Ust. bzw. € 64.088 inkl. Ust. bei einer max. Vertragslaufzeit von 32 Monaten. 
 
gf GR Alexander Nowotny stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt die Vertragskündigung des bisherigen EVN-Gasliefervertrages 
zum 30.04.2020 bei gleichzeitigem Anbieterwechsel zur Energie AG Oberösterreich 
Vertriebs GmbH, Böhmerwaldstraße 3, 4020 Linz. 
 
Die Bedeckung erfolgt auf den VA-Ansätzen 1/1640, 1/2400, 1/2405, 1/2406, 1/2620, 
1/3200, 1/3601, 1/3901, 1/8170, 1/8535 und jeweils auf dem VA-Konto 6001, beginnend ab 
dem Haushaltsjahr 2020. 
 
 
Klimarelevanz: neutral, weil nur Lieferant gewechselt wird, hat keinen Einfluss auf 
                         Verbrauch. 


 





		TOP 21 NEUFASSUNG

		Betrifft : Gasliefervertrag

		Sachverhalt

		Antrag
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bauen : : mobiltät,        
gf GR Alexander Nowotny GV 20.11.2019 
 GR 11.12.2019 
  
 
 
TOP 22 
 
Betrifft  Ausschreibung Sanierung der elektr. Anlagen  
 
 
Sachverhalt
 
In der Gemeindevorstandsitzung vom 16.10.2019 wurde unter Punkt 6.2.3 die Beauftragung 
des Büros L.U.X. GmbH mit der Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Sanierung 
der elektr. Anlagen beschlossen. Nunmehr soll das Büro L.U.X. GmbH mit der Ausarbeitung 
und Durchführung der Ausschreibung für die Sanierung der elektr. Anlagen im "Nicht offenen 
Verfahren" gemäß BVergG 2018 idgF in folgenden Objekten im Auftrag der jeweiligen 
Objekteigentümer bzw. Objektverantwortlichen beauftragt werden. 
 
Amtshaus     PIG 
Kulturzentrum (Bereich ehem. KIGA) PIG 
Rathaus     PIG 
Volksschule Roseggergasse   VSG 
Volksschule S.-Kneipp-G.   VSG 
Mittelschule Roseggergasse inkl. Hort MSG 
Musikschule     PIG 
Wirtschaftshof     PIG 
Feuerwehr     PIG 
PPZ/Familienbund (Höhenstraße 15) PIG 
Hilfsservice Perchtoldsdorf   PIG 
Wasserwerk Rembrandtgasse 33  MGP 
Kindergarten S.-Kneipp-G.   PIG 
Kindergarten Aspettenstraße   PIG 
Kindergarten Zellpark    PIG 
Kindergarten Hochstraße   MGP 
 
Geschätzte Gesamtkosten lt. Leistungsverzeichnis ~€ 600.000,- inkl. Ust. 
 
 
gf GR Alexander Nowotny stellt folgenden  


 
Antrag 


 
Der Gemeinderat und zwar auch als Generalversammlung der PIG, sowie die 
Volkschulgemeinde und die Mittelschulgemeinde beauftragen das Büro L.U.X. GmbH, 
Meierhofplatz 4, 7423 Pinkafeld, mit der Ausarbeitung und Durchführung einer 
Ausschreibung für die Sanierung der im Sachverhalt angeführten elektrischen Anlagen.  
Die Bedeckung erfolgt auf den im Projekt 1000111 "Sanierung von elektr. Anlagen" 
angeführten VA-Stellen (2020-2023).
Die tatsächliche Vergabe dieser Leistungen ist dem Gemeinderat sowie den 
Schulgemeindegremien vorbehalten. 
 
Klimarelevanz: neutral, weil erforderliche Sicherheitsmaßnahmen 
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		Betrifft  Ausschreibung Sanierung der elektr. Anlagen

		Sachverhalt
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Familien- und soziale Angelegenheiten AS: 02.12.2019 
gf GRin Daniela Rambossek GV: 20.11.2019 
 GR: 11.12.2019 
  
 
 
TOP 23 
 
Betrifft Adaptierung Richtlinien Betreutes Wohnen  
 
 
Sachverhalt
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Perchtoldsdorf hat in seiner Sitzung vom 27.03.2019 
unter TOP 29 Richtlinien für die Vergabe von Wohneinheiten im Projekt "Betreutes Wohnen" 
beschlossen.  
 
Nunmehr soll es zu einer Abänderung in folgenden Bereichen kommen:  
 
1.) Ergänzung bei Punkt 2. Punktevergabe: "Wohneinheiten mit größerer 
Quadratmeteranzahl bzw. Zimmeranzahl werden primär und bevorzugt an (Ehe)paare 
und/oder in Partnerschaft bzw. Lebensgemeinschaft lebende Menschen vergeben." 
 
2.) Hauptmeldung in Perchtoldsdorf - nur mehr 2 Varianten für eine Punktevergabe:  
5-15 Jahre und länger als 16 Jahre 
 
 2.) Altersaufstellung neu, da in der ursprünglichen Version das 60. Lebensjahr ohne Punkte 
angegeben wurde - nunmehr erhält jede/r Wohnungswerber/in ab dem 60. Lebensjahr 
Punkte 
 
3.) Entfernt wurde im Bereich Soziales Wohnumfeld: Ehepaar (1 Person Pflegebedarf) - (der 
nicht näher definiert wurde; grundsätzlich ist eine Aufnahme ins "Betreute Wohnen" bis 
Pflegestufe III möglich, ab Pflegestufe IV soll ein pflegefachliches Gutachten eingeholt 
werden sowie Absprache mit dem Roten Kreuz/Pflegeorganisation erfolgen; besondere 
Familienangaben etc. sollen Raum und Berücksichtigung im Bereich der persönlichen 
Angaben finden). 
 
 
 
gf GRin Daniela Rambossek stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat beschließt die beiliegenden, einen integralen Bestandteil die Antrags 
bildenden Vergaberichtlinien für das Projekt "Betreues Wohnen" mit den Abänderungen wie 
im Sachverhalt ausgeführt. Die am 27.03.2019 unter TOP 29 beschlossene Fassung tritt 
somit außer Kraft.   
  
 
 
Klimarelevanz: keine, da Änderung der Richtlinien 
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MARKTGEMEINDE PERCHTOLDSDORF 


Sozialreferat 


2380 Perchtoldsdorf, Marktplatz 11 


01 866 83 DW 120 


 


RICHTLINIEN ZUR VERGABE VON  


WOHNUNGEN IM BETREUTEN WOHNEN 


 


Präambel 


„Betreutes Wohnen“ in Perchtoldsdorf richtet sich an Perchtoldsdorferinnen und 


Perchtoldsdorfer, welche auf Grund ihrer persönlichen Lebensumstände, besonderer 


Bedürfnisse und individueller Unterstützungsbedürftigkeit (zum Beispiel alters- und/oder 


krankheitsbedingter Einschränkungen) nicht mehr in ihrer bisherigen Wohnsituation 


verbleiben können. Das Perchtoldsdorfer Konzept des „Betreuten Wohnens“ stellt eine 


besondere Wohnform für ältere Menschen ab dem 60. Lebensjahr und für 


unterstützungsbedürftige Menschen, welche die Anspruchsberechtigung „Betreutes Wohnen“ 


erfüllen, dar, welche es sich zum Ziel setzt, eine barrierefreie, selbstbestimmte, 


(alters)adäquate, sozial an- und eingebundene, unterstützende, lebensbejahende Wohn- und 


Lebenssituation der Mieterinnen und Mieter zu ermöglichen.  


 


1. Voraussetzungen 


 


 Hauptwohnsitz in Perchtoldsdorf: Der/die Antragsteller/in muss/müssen 


mindestens 5 Jahre vor Antragstellung den ununterbrochenen und aufrechten 


ordentlichen Hauptwohnsitz in Perchtoldsdorf haben. 


 


 Familieneinkommen: Einkommensgrenzen gemäß den NÖ 


Wohnungsförderungsrichtlinien und Förderungsrichtlinien gemäß NÖ 


Wohnungsförderungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung. 


 


 Der/die Wohnungswerberin muss die zugeteilte Wohnung als Hauptwohnsitz 


verwenden.  


 


 


 


 







2. Punktevergabe 


Die Wohnungsvergabe erfolgt gemäß den Richtlinien des nachfolgenden Punktesystems. Die 


daraus resultierende Vergabe wird im Sozialausschuss vorberaten und im Gemeindevorstand 


beschlossen. 


Der Sozialausschuss entscheidet des Weiteren aufgrund persönlicher, qualitativer Angaben 


betreffend individueller Unterstützungsbedürftigkeit sowie besonderer (Wohn- und 


Lebens)Bedürfnisse über etwaige zusätzliche Punkte.  


Wohneinheiten mit größerer Quadratmeteranzahl bzw. Zimmeranzahl werden primär und 


bevorzugt an (Ehe)paare und/oder in Partnerschaft bzw. in Lebensgemeinschaft lebende 


Menschen vergeben. 


Entscheidend für die Zuerkennung einer Wohnung ist die Anzahl der Punkte zum Zeitpunkt 


der Vergabe. 


 


Kriterium Beschreibung Punkte 


Wohnsitz Nur 


Gemeindebürgerinnen 


und Gemeindebürger  


5 – 15 Jahre in Perchtoldsdorf… 3 Punkte  


länger als 16 Jahre………………….. 4 Punkte 


Alter zum Zeitpunkt der 


Vergabe 


0 - 59 Jahre ……………………………. 0 Punkte 


60 - 64 Jahre……………………..……. 2 Punkte 


65 – 69 Jahre ……………………….… 4 Punkte 


70 - 74 Jahre………………………..…. 6 Punkte 


75 – 79 Jahre ……………………….… 8 Punkte 


80 – 84 Jahre ……………………..… 10 Punkte 


Ab dem 85 Lebensjahr …………. 15 Punkte 


Wohnumfeld Barrierefreiheit und 


Zumutbarkeit der 


bisherigen 


Wohnsituation 


barrierefrei…………………………….. 0 Punkte 


nicht barrierefrei……………………. 5 Punkte 


schwer erreichbar………………..... 5 Punkte 


( keine äußere Barrierefreiheit, zum 


Beispiel: lange Fußwege nötig, keine 


bzw. schwere Anbindung an öffentliche 


Verkehrsmittel,…) 


Soziales Wohnumfeld  


 


Soziale Wohnsituation, 


Pflege- und 


Betreuungsbedarf 


Wohnsituation im 


unterstützungsmöglichen 


Familienverband/Haushalt .…... 0 Punkte 


keine nahen Angehörigen/keine 


möglichen Unterstützerinnen und 


Unterstützer ….………………………. 2 Punkte 


Kein Pflegegeld ……………………… 0 Punkte  







Pflegestufe 1………………………..… 3 Punkte 


Pflegestufe 2 …………………………. 5 Punkte 


Pflegestufe 3 …………………………. 7 Punkte 


 


Persönliche Angaben 
betreffend individueller 
Unterstützungsbedürftigkeit 
und besonderer (Wohn- 
und Lebens)Bedürfnisse 
gemäß dem Konzept des 
Betreuten Wohnens  


 (0-15 Punkte) 


 


Ein Jahr nach dem Erstbezug der Wohnungen soll eine Evaluierung der Vergaberichtlinien des 


„Betreuten Wohnens“ erfolgen. 


Im Falle einer Zuerkennung nimmt der/die Mieter/in die jeweils derzeit gültige Hausordnung zur 


Kenntnis. Des Weiteren verpflichtet sich der/die Mieterin den für das Betreute Wohnen notwendigen 


Vertrag (Betreuungsgrundvertrag) mit dem Roten Kreuz abzuschließen. Anbieter für allfällig 


notwendige zusätzliche Betreuung können von dem/der Mieter/in selbst gewählt werden.   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Konzepterstellung durch Andrea Kö & Daniela Rambossek  Perchtoldsdorf, 3. März 2019  


Änderungen/Adaptierungen: 


16. August 2019 
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TOP 24 
 
Betrifft Kehrmaschine Leasingfinanzierung 
 
 
Sachverhalt
 
Das Straßennetz im Ortsgebiet der Marktgemeinde Perchtoldsdorf weist eine Länge von rd. 
100 Kilometern auf und erfordert den laufenden Einsatz zweier Kehrmaschinen. Mitte 
September 2019 erlitt die kleinere der beiden Geräte (Kompaktkehrmaschine SWINGO 
200+, seit 2013 in Betrieb) einen wirtschaftlichen Totalschaden; auf den Bericht in der 
Sitzung des Gemeindevorstandes am 20. November 2019, TOP 9.1.1, wird verwiesen. Um 
den Wegehalterpflichten künftig wieder uneingeschränkt nachkommen zu können ist eine 
Ersatz-Neuanschaffung dringend erforderlich. Seitens des Wirtschaftshofs wurden für den 
Ersatz der kleinen Kehrmaschine drei Angebote eingeholt: 
 
1. Aebi Schmidt Austria GmbH, Schießstand 4, 6401 Inzing, Angebot vom 7. Oktober 
2019, Kompaktkehrmaschine Swingo 200+ Basis, zum Preis von 118.200,00 EUR inkl. 
USt., Vergütung Rücknahme Altgerät 18.200,00 EUR inkl. USt., Endpreis daher: 100.000,00 
EUR inkl. USt. 
 
2. Stangl Reinigungstechnik GmbH, NL Wien, NÖ, Triester Straße 32, 2334 Vösendorf, 
Angebot vom 27. September 2019, Hako Citymaster 2200 Euro 6, zum Preis von 
126.571,68 EUR inkl. USt., Vergütung Rücknahme Altgerät 4.800,00 EUR inkl. USt., 
Endpreis daher: 121.771,69 EUR inkl. USt. 
 
3. Pappas Auto GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 4, 2355 Wiener Neudorf, Angebot vom 26. 
September 2019, Bucher Municipal Kehrfahrzeug CityCat 5006, Vorführfahrzeug 2019 mit 
rd. 13 Betriebsstunden, 186.000,00 EUR inkl. USt, Vergütung Rücknahme Altgerät 2.400,00 
EUR inkl. USt., Endpreis daher: 183.600,00 EUR inkl. USt. 
 
Die Angebotsprüfung bzw. –gegenüberstellung hat ergeben: 
 
a) Die Kompaktkehrmaschine Swingo 200+ Basis (Aebi Schmid Austria GmbH) erfüllt in der 
angebotenen Basisvariante motorisch (nur) die Abgasnorm Euromot 5. Der Kehrgutbehälter 
hat mit 2 m3 das im Vergleich geringste Fassungsvermögen. Beim angebotenen Modell 
handelt es sich quasi um das Nachfolgeprodukt der bislang eingesetzten Kehrmaschine. 
Dafür fielen in den Betriebsjahren 2013 bis Sept. 2019 für Reparaturen, Ersatzteile und 
Servicearbeiten – nach Erfahrungswerten des Wirtschaftshofs überdurchschnittlich hohe – 
Gesamtausgaben von rd. 47.600,00 EUR an. 
 
b) Der Hako Citymaster 2200 (Stangl Reinigungstechnik GmbH) weist die aktuelle 
Abgasnorm Euro 6c auf, der Kehrgutbehälter hat allerdings ein gegenüber a) nur geringfügig 
größeres Volumen von 2,2 m3. 
 
c) Das Kehrfahrzeug CityCat 5006 (Pappas Auto GmbH) erfüllt wie b) die aktuelle 
Abgasnorm Euro 6c. Der Kehrgutbehälter weist jedoch mit 4,3 m3 das größte 
Fassungsvolumen im Vergleich auf. Damit wäre ein noch wirtschaftlicherer und 
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umweltschonenderer Einsatz möglich, da ein mehrfach tägliches Entleeren nicht notwendig 
ist. Dieses Kehrfahrzeug wurde vom Lieferanten für umfangreiche Testzwecke zur 
Verfügung gestellt. Auf dieses Vorführfahrzeug ohne nennenswerter Betriebsstundenzahl 
gewährt der Lieferant einen Nachlass von rd. 27 % auf den Listenpreis (255.816,00 EUR 
inkl. USt.). 
 
Aus den dargelegten Gründen ist nach Ansicht des Wirtschaftshofs dem Angebot der 
Pappas Auto GmbH der Vorzug zu geben. Die Abwicklung der Rücknahme des Altgeräts 
kann aus eigentumsrechtlichen Gründen erst nach Auslaufen des Leasingvertrages mit Ende 
März 2020 erfolgen. Die Finanzierungsbasis beträgt daher 186.000,00 EUR inkl. USt. 
 
Die Finanzierung soll über Leasing mit einer Laufzeit von 84 Monaten erfolgen. Der 
kalkulierte Restwert nach Vertragsablauf beträgt branchenüblich eine weitere Leasingrate. 
Die Finanzabteilung hat am 18. Oktober 2019 insgesamt neun Leasingunternehmungen zur 
Angebotsabgabe eingeladen. Um die Vergleichbarkeit der Angebote sicherzustellen wurden 
die Adressaten ersucht, ihren Angeboten den Tagessatz 3-Monats-EURIBOR vom 17. 
Oktober 2019 (– 0,410 %) zu unterstellen. Sechs Leasingunternehmungen haben ein 
Angebot abgegeben. Diesem Antrag ist als wesentlicher Bestandteil eine tabellarische 
Übersicht als Beilage angeschlossen, aus der die Angebotsdetails und auch etwaige 
Besonderheiten zu entnehmen sind. 
 
Die Finanzabteilung schlägt demnach vor, die BKS-Leasing GmbH mit der Finanzierung des 
neuen Bucher Municipal Kehrfahrzeuges CityCat 5006 lt. Angebot der Pappas Auto GmbH, 
IZ NÖ-Süd, Straße 4, 2355 Wiener Neudorf vom 26. September 2019, zu einer fixen 
Verzinsung von 0,70 % p.a bei einer Gesamtbelastung von 191.447,75 EUR inkl. 20 % USt. 
zu beauftragen. 
 
Die Bedeckung der Leasingentgelte erfolgt auf den VA-Stellen 1/8140-7050 (Tilgungen) bzw. 
1/8140-650702 (Zinsen), jene der Rechtsgeschäftsgebühr auf der VA-Stelle 1/8140-7100, 
jeweils im Wege des Voranschlages 2020. In den Folgejahren ist die Bedeckung für 
Tilgungen und Zinsen auf den genannten VA-Stellen vorzusehen. 
 
Festgehalten wird, dass die Marktgemeinde Perchtoldsdorf im Bereich Straßenreinigung 
nicht vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die in den Leasingentgelten enthaltene Umsatzsteuer ist 
daher gänzlich sowohl budget- als auch zahlungswirksam. 
 
gf GR Josef Schmid stellt folgenden  


Antrag 
 


Der Gemeinderat beschließt
 


 
die BKS-Leasing GmbH mit der Finanzierung des neuen Bucher Municipal Kehrfahrzeuges 
CityCat 5006 lt. Angebot der Pappas Auto GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 4, 2355 Wiener 
Neudorf vom 26. September 2019, zu einer fixen Verzinsung von 0,70 % p.a bei einer 
Gesamtbelastung von 191.447,75 EUR inkl. 20 % USt. zu beauftragen. 
 
Die Bedeckung der Leasingentgelte erfolgt auf den VA-Stellen 1/8140-7050 (Tilgungen) bzw. 
1/8140-650702 (Zinsen), jene der Rechtsgeschäftsgebühr auf der VA-Stelle 1/8140-7100, 
jeweils im Wege des Voranschlages 2020. In den Folgejahren ist die Bedeckung für 
Tilgungen und Zinsen auf den genannten VA-Stellen vorzusehen. 
 
Klimarelevanz: positiv, weil die neue Kehrmaschine mit der Abgasnorm Euro 6c eine bessere 
erreicht als das Altfahrzeug (Euro 5). 
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Anbieter Verzinsung1 
Zinssatz 


p.a.2 
Gesamtbelastung3 


BB Leasing GmbH 
a) variabel 
b) fix 


a) 2,00 % 
b) 3,00 % 


a) 200.287,19 EUR 
b) 207.190,64 EUR 


BKS-Leasing GmbH 
a) variabel4 
b) fix 


a) 0,65 % 
b) 0,70 % 


a) 191.115,78 EUR 
b) 191.447,75 EUR 


Erste Bank und Sparkassen Leasing 
GmbH 


a) variabel 
b) fix5 


a) 1,19 % 
b) wie a) 


a) 194.669,97 EUR 
b) wie a) 


HYPO NOE Leasing GmbH 


a) variabel6 


aa) variabel mit Mindestverzinsung1 


b) fix7 
bb) fix mit Mindestverzinsung8 


a) 1,00 % 
aa) 0,81 % 
b) 1,26 % 
bb) 0,81 % 


a) 193.417,22 EUR 
aa) 192.134,77 EUR 
b) 195.119,64 EUR 
bb) 192.128,63 EUR 


OBERBANK Leasing GmbH 
a) variabel 
b) fix9 


a) 1,20 % 
b) 1,25 % 


a) 194.858,77 EUR 
b) 195.193,72 EUR 


UniCredit Mobilien und KFZ Leasing 
GmbH 


a) variabel 
b) fix 


a) 1,00 % 
b) 1,05 % 


a) 193.499,17 EUR 
b) 193.833,17 EUR 


 


                                                           
1 Der 3-Monats-EURIBOR vom 17. Oktober 2019 war negativ (– 0,410 %). Solange der 3-Monats-EURIBOR negativ ist, wird grundsätzlich der Wert Null (0,0) als 
Berechnungsbasis herangezogen. 
2 Der ausgewiesene variable Zinssatz entspricht dem Aufschlag auf den Basisindikator (siehe Fußnote 1). Der Basisindikator bei Fixzinsangeboten wurde nicht von 
allen Anbietern offengelegt. 
3 Gesamtbelastung lt. Angebot der Leasingunternehmung bzw. Eigenberechnung. Die Gesamtbelastung enthält die Summe der Leasingentgelte zzgl. 20 % USt., 
ferner die Rechtsgeschäftsgebühr gem. § 33 TP 5 Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267/1957 i.d.g.F., allfällige Bearbeitungsgebühren zzgl. 20 % USt. sowie den 
kalkulierten Restwert von idR 1 weiteren Leasingrate zzgl. 20 % USt. 
4 Auf Basis 6-Monats-EURIBOR (Stichtag nicht angeführt, Wert jedoch ebenfalls negativ). Solange dieser Indikator negativ ist, wird grundsätzlich der Wert Null (0,0) 
als Berechnungsbasis herangezogen. 
5 Der 7-Jahres-Swap ist derzeit negativ, weswegen der Wert Null (0,0) als Berechnungsbasis herangezogen worden ist, und daher das Fixzinsangebot (bis auf 
weiteres) betraglich dem variabel verzinsten Angebot entspricht. Die endgültige Zinssatzfixierung erfolgt im Zeitpunkt der Vertragsaktivierung. 
6 Der Aufschlag beträgt 1,40 %-Punkte, der negative 3-Monats-EURIBOR wird angerechnet. 
7 Der Aufschlag beträgt 1,40 %-Punkte, wobei der (derzeit negative) 7-Jahres-Swap angerechnet wird. Die endgültige Zinssatzfixierung erfolgt zwei Bankarbeitstage 
vor Vertragsaktivierung. 
8 Solange der 7-Jahres-Swap negativ ist, wird der Wert Null (0,0) als Berechnungsbasis herangezogen. Der unter bb) genannte Zinssatz entspricht dem Aufschlag auf 
diesen Basisindikator. 
9 Der (nicht offengelegte) Basisindikator ist offenkundig derzeit negativ, weswegen der Wert Null (0,0) als Berechnungsbasis herangezogen worden ist. Der ermittelte 
Zinssatz entspricht daher dem Aufschlag. Die endgültige Zinssatzfixierung erfolgt im Zeitpunkt der Vertragsaktivierung. 
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Prüfungsausschuss AS: 17.10.2019 
GR DI Claus Herza GV: 20.11.2019 
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TOP 25 
 
Betrifft Berichte des Prüfungsausschusses vom 17.10.2019 


sowie vom 28.11.2019 
 
 
Sachverhalt
 
 
Gemäß § 82 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F. werden die Protokolle der 
Prüfungsausschuss-Sitzungen vom 17. Oktober 2019 (Beilage A) sowie vom 28. November 
2019 (Beilage B) dem Gemeinderat ohne unnötigen Aufschub zur Kenntnis gebracht. 
 
Der Prüfungsausschuss befasste sich in der Sitzung am 17. Oktober 2019 mit 
objektbezogenen Auswertungen aus der neuen Energiebuchhaltung (Zeitraum ab 2017 und 
die Objekte Freizeitzentrum inkl. Siegfried-Ludwig-Halle sowie die Kindergärten). In der 
Sitzung am 28. November 2019 stand die Prüfung der Verrechnung der Hausbesitzabgaben 
durch den GVA Mödling mit der Marktgemeinde Perchtoldsdorf für die Jahre 2016-2018 auf 
der Tagesordnung. 
 
Die nächste Sitzung des Prüfungsausschusses findet nach der konstituierenden Sitzung des 
Gemeinderats nach der Gemeinderatswahl 2020 statt. 
 
Die Protokolle liegen diesem Antrag als wesentliche Bestandteile bei. Auf die darin 
ausgesprochenen Empfehlungen des Prüfungsausschusses wird hingewiesen. 
 
 
 
GR DI Claus Herza stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat      
 


 
nimmt von den Protokollen der Prüfungsausschuss-Sitzungen vom 17. Oktober 2019 sowie 
vom 28. November 2019 Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: keine, weil Berichterstattung 
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Betrifft Bericht des schuldrechtlichen Beirats vom 17.10.2019 
 
 
Sachverhalt
 
 
ISd § 82 Abs 3 NÖ Gemeindeordnung 1973 i.d.g.F. wird das Protokoll der Sitzung des 
schuldrechtlichen Beirats der Perchtoldsdorfer Immobilien GmbH (PIG) vom 17. Oktober 
2019 (Beilage) dem Gemeinderat in seiner Funktion als Generalversammlung der PIG ohne 
unnötigen Aufschub zur Kenntnis gebracht. 
 
Der schuldrechtliche Beirat befasste sich in dieser Sitzung mit der Entwicklung der 
Mieteinnahmen in den Wohnhausanlagen zwischen 2015 bis inkl. 2018, je Wohnhausanlage. 
 
Für das Jahr 2019 wurde keine weitere Sitzung mehr in Aussicht genommen. 
 
Das Protokoll liegt diesem Antrag als wesentlicher Bestandteil bei. 
 
 
GR DI Claus Herza stellt folgenden  


 
Antrag 


 
 


Der Gemeinderat in seiner Funktion als Generalversammlung der Perchtoldsdorfer 
Immobilien GmbH
 


 
nimmt vom Protokoll der Sitzung des schuldrechtlichen Beirats vom 17. Oktober 2019 
(Beilage) Kenntnis. 
 
Klimarelevanz: keine, weil Berichterstattung 
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Entwicklung Mieteinnahmen 2015-2018 je WHA


Bezeichnung des Kontos 2018 2017 2016 2015


Am Rain 4 14.636,54 17.308,22 17.373,71 17.301,02


Beatrixgasse 2 30.016,23 30.328,08 29.414,72 30.269,48


Donauwörtherstrasse 31 0,00 7.277,99 133.233,74 147.382,60


Hyrtlgasse 1 7.709,05 9.227,10 8.356,93 7.652,80


Franz Kamtner Weg 0,00 0,00 13.171,62 64.819,38


Leonardibergasse  3 18.420,93 17.957,55 16.055,97 16.644,23


Mühlgasse 32-34 250.680,86 246.124,46 240.417,79 245.523,36


Dr. Natzlergasse 78.992,25 76.178,62 75.353,77 76.741,12


Salitergasse 74-80 263.992,55 271.132,77 256.457,24 258.004,63


Sebastian Kneippgasse 5-7 52.327,52 81.309,58 133.446,09 134.536,69


Waldmühlgasse 27 2.660,13 1.754,30 1.704,28 1.708,68


Wienergasse 1 27.006,12 25.808,41 25.074,44 25.843,10


Wienergasse 17 30.654,81 30.603,15 28.687,61 30.212,52


Wienergasse 30-32 79.996,75 80.923,33 79.777,94 78.844,43


Gesamt 857.093,74 895.933,56 1.058.525,85 1.135.484,04


Quelle: COMPENDIUM Steuerberatung - Mag. Lukas Hübl


übermittelt am: 10.10.2019
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